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Stadt Karben 
 
Bebauungsplan Nr. 180  
„Fuhrweg II“ 2. Änderung 
 
Beschlussvorschlag zur Abwägung  
 
aufgrund der während der Offenlage  
(vom 27. Januar bis einschließlich 28. Februar 2014)  
eingegangenen Stellungnahmen der Bürger 
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Stellungnahme Gerda und Dr. Burchard Bott 
vom 28. Februar 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Punkt 1 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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zum Punkt 2 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Es werden zu Beginn und am Ende des Parkstreifens zwei Bäume 
festgesetzt (vgl. auch Seite 7 des Abwägungsvorschlags) 
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zum Punkt 2 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Es werden zu Beginn und am Ende des Parkstreifens je ein Baum, 
also insgesamt zwei Bäume festgesetzt.  
Diese dienen der Gestaltung und Strukturierung des Straßenraums 
und stehen nördlich der öffentlichen Grünfläche (Spielplatz), so 
dass sie auch in einem Zusammenhang mit den bereits vorhande-
nen Bäumen stehen.  
Zugleich wird zwischen den Bäumen eine durchgehende Fläche für 
Parkplätze von 32,50m gesichert, die Platz für 5 Stellplätze à 
6,50m bietet. 
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Stellungnahme Antje Grunenberg-Heuer und Ernst Heuer 
vom 26. Februar 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Punkt Privatisierung von öffentlichen Grünflächen 
 
Die Bedenken werden nicht geteilt. Den Anregungen wird teilweise 
gefolgt. 
Die Ausgleichsflächen bleiben als Grün- und Freiflächen erhalten.  
 
Für die W1-Fläche wurde ein Artenschutz-Gutachten beauftragt.  
Auf den privaten Grünflächen Zweckbestimmung Garten wurde im 
Bereich der Stellplätze ein Baum als anzupflanzen und dauerhaft 
zu pflegen festgesetzt  
 
zum Punkt Ausgleichsmaßnahmen 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Eingriffs-Ausleichsbilanzierung wird entsprechend berechnet.  
 
zum Punkt Verbindungsweg 
Die Bedenken werden nicht geteilt.  
Ein Weg ist südlich der W1-Fläche festgesetzt. Ein Weg im Bereich 
Containerstandort war im bisherigen Bebauungsplan nicht fest-
gesetzt.  
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zum Punkt Wegfall der Baumpflanzung 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Es werden zwei Bäume festgesetzt. 
 
zum Punkt Stauden, Gehölzpflanzungen 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
In den textlichen Festsetzungen unter 6.5 ist u.a.  festgesetzt, dass 
die nicht überbaubare Grundstücksfläche gärtnerisch anzulegen ist. 
Durch die Streichung der Festsetzung bezüglich Stauden und 
Gehölzen erfolgt keine Aufheizung. 
 
zum Punkt Stellplätze in Gärten 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Auf den privaten Grünflächen Zweckbestimmung Garten wurde im 
Bereich der Stellplätze ein Baum als anzupflanzen und dauerhaft 
zu pflegen festgesetzt  
 
zum Punkt Dachfarben 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Mit der Festsetzung wird mehr auf die Gestaltungswünsche der 
Bürger eingegangen. 
 
zum Punkt Bodenfreiheit 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Im Ursprungs-Bebauungsplan war festgesetzt, dass Grundstücks-
einfriedungen mit einem bis 1,30m hohen Zaun hergestellt werden 
können, der mindestens 10 cm Bodenfreiheit hat. Hier handelte es 
sich um eine nicht verbindliche „Kann“-Vorschrift. Das bedeutet, 
andere Einfriedungen waren bisher ebenfalls zulässig. Die Strei-
chung dient der Klarstellung. 
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Stellungnahme Sabine und Kurt Kaltofen 
vom 6. Februar 2014 
 
 
 
 
 
 
zum Punkt private Gärten, ökologische Funktion 
 
Die Bedenken werden teilweise geteilt.  
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
In der Begründung ist nicht formuliert, dass die Flächen ähnliche 
ökologische Funktionen erfüllen sollen, sondern dass es sich 
ebenfalls um Grün- und Freiflächen handelt. Die Biotopwert-
Differenz wird berücksichtigt, die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 
neu berechnet. 
Für die W1 Fläche (Bereich des Flurstücks 4/3) wurde ein arten-
schutzfachliches Gutachten beauftragt. Auf den privaten 
Grünflächen Zweckbestimmung Garten wurde im Bereich der Stell-
plätze ein Baum als anzupflanzen und dauerhaft zu pflegen 
festgesetzt  
 
 
zum Punkt Festsetzung Stellplätze und privates Grün 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Die Festsetzung von privater Grünfläche in Kombination mit einer 
Festsetzung zu Stellplätzen ist möglich. Die Zweckbestimmung 
privater Garten wird durch die textlichen Festsetzungen weiter 
definiert. Die Zahl der Stellplätze ist entsprechend der 
Stellplatzsatzung der Stadt Karben beschränkt, in §5 steht dort: 
„Maximal 50 % der Länge oder max. 5.00 m der an die öffentliche 
Verkehrsfläche angrenzende Grundstücksgrenze eines Baugrundstückes 
darf durch Stellplätze und Zufahrten in Anspruch genommen werden.“ 
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zum Punkt Wahl des Verfahrens 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Die Grundzüge der Planung sind nicht berührt. Die Voraussetzun-
gen des §13 sind erfüllt, die Anwendung des vereinfachten Verfah-
rens gem. §13 BauGB ist demzufolge zulässig, eine frühzeitige Be-
teiligung ist rechtlich nicht vorgeschrieben. Die Formulierung in der 
Begründung wird geändert, um dies deutlicher zu erklären. 
Die Bürger wurden dennoch durch die Fragebogen-Aktion im Juli 
2013 frühzeitig auf die Planung aufmerksam gemacht und hatten 
die Möglichkeit sich zu äußern.  
Die relevanten Umweltbelange wurden berücksichtigt und 
dargestellt, die Bilanzierung wird erstellt. 
 
 
zum Punkt Stellplatzsituation 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Etwaige Veränderungen der Stellplatzsituation durch die Änderung 
der Stellplatzsatzung der Stadt Karben sind nicht durch den Bebau-
ungsplan bzw. seine Änderung zu verantworten. 
Die Anordnung der Stellplätze obliegt dem Bauherren. 
 
 
zum Punkt Parkstreifen 
Die Bedenken werden nicht geteilt. Der Anregung wird teilweise 
gefolgt. 
Im Bereich des Parkstreifens werden zwei Bäume festgesetzt. 
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zum Punkt Einbahnstraße 
Der Anregung wird gefolgt. 
Das Planzeichen wird ergänzt. 
 
zum Punkt Einfriedungen 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Eine Einfriedung von 0,80m wird festgesetzt um zu verhindern, 
dass Kinder unmittelbar aus der Haustür auf die Straße 
laufen können. Die Höhe von max. 0,8m sichert Blickbeziehungen 
und verhindert eine Abschottung der Vorgärten vom öffentlichen 
Raum. 
 
zum Punkt Planerfordernis 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Im Zuge der Bebauung der Grundstücke haben sich einige Fest-
setzungen als zu überarbeiten entwickelt, wie z.B. die Einfrie-
dungen im Vorgarten, die für Familien mit Kindern oder Hunden 
wichtig sind als eine Sicherheit vor dem Weg- bzw. auf-Die-Straße-
Laufen (vgl. vorherigen Punkt).  
Die gewünschten Änderungen betreffen zwar nicht die Grundzüge 
der Planung, es ist aber dennoch eine Plan-Änderung erforderlich. 
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Stellungnahme Horst Scheller 
vom 27. Februar 2014 
 
 
 
 
 
 
 
zum Punkt Bezeichnung Scheune und Mischgebiet 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Die Bezeichnung wird erweitert. Ein Mischgebiet wird nicht aus-
gewiesen, Ziel des Bebauungsplans Fuhrweg II ist die Ausweisung 
eines Wohngebiets, dies ist aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt. 
 
 
zum Punkt Ausgleichsfläche 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Zur planungsrechtlichen Sicherung der südlich angrenzenden 
Flächen als Ortsrandeingrünung werden diese in den Bebauungs-
plan aufgenommen. So wird wie auch von Hr. Scheller gewünscht 
eine Bebauung in diesem Bereich verhindert und eine Pufferzone 
zwischen Allgemeinem Wohngebiet und landwirtschaftlicher Fläche 
gesichert. 
 
 
zum Punkt Bestandsschutz / Störfaktoren 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 


